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USV Jena e.V.                     Abteilung Kickboxen
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    Eileen Schütze

07745 Jena


    0178/ 1657029

www.usvjena.de                 www.usv-jena-kickboxen.de
SATZUNG

Der Abteilung Kickboxen

Auszug Satzung USV Jena e.V.

§ 5. 5.

Der Sportbetrieb im Verein wird je nach Sportart von Abteilungen organisiert. Diese nicht

rechtsfähigen Abteilungen können eigene Satzungen beschließen. Die Satzung des USV hat

Vorrang.

§ 1

Name, Sitz, Dachorganisation, Geschäftsjahr

1.
Der Verein wurde am 30.05.1990 gegründet und trägt den Namen Universitätssportverein Jena e.V., im folgenden USV Jena genannt. Er ist ein rechtsfähiger, gemeinnütziger Verein.

2.
Der Sitz des Vereins ist Jena.

3.
Der USV Jena ist Nachfolger der Hochschulsportgemeinschaft der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena.

4.
Vorrangiges Ziel des USV Jena ist die Förderung des Sportes an der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena.

5. 
Die Abteilung Kickboxen wurde am 01.05.2002 gegründet.

6.
 Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr

§ 2

Zweck, Aufgabenstellung

1.
Die Abteilung ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche,

sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnittes " steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung. Das bezieht sich auf die Verwaltung, den Einsatz und die Nutzung aller materiellen und finanziellen Mittel des Vereins und der damit verbundenen steuerrechtlichen Reglungen im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. Der Verein ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet.

2.
Die Mittel der Abteilung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

3.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4.
Die Abteilung verfolgt seine Ziele insbesondere durch Unterhalten von Gelegenheiten für regelmäßiges Sporttreiben und organisiert sportlicher Veranstaltungen.

Zur Verwirklichung dieses Zieles wird eine enge Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität und deren Studentenvertretung sowie der Stadt Jena und den Landesbehörden angestrebt.

  
 Die Abteilung bemüht sich um Schaffung und Erhaltung guter Bedingungen für einen

   
geordneten Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb seiner Mitglieder.

Zur Erhaltung eines geordneten Trainingsverlaufes können Mitglieder vom Training ausgeschlossen werden. Die Entscheidung liegt beim jeweiligen Trainer oder beim Vorstand.

Wettkampftermine werden zu Beginn eines jeden Jahres durch den Vorstand öffentlich gemacht. Die Anmeldung erfolgt über das entsprechende Formular beim Vorstand.

Die Abteilung fördert ein vielseitiges Vereinsleben, im Rahmen der Abteilungen, Mannschaften und Trainingsgruppen.

Zu diesem Zweck findet jeweils zum Sommersemesterabschluß und zu Weihnachten eine Abteilungsfeier statt.

§ 3

Mitgliedschaft, Mitgliedbeiträge

1.
Mitglied des USV Jena Abteilung Kickboxen können Mitglieder und Angehörige der 

Friedrich - Schiller - Universität, deren Familienangehörige sowie natürliche und juristische Personen werden, die der Friedrich-Schiller-Universität in besonderer Weise verbunden sind.

2.
Die Aufnahme als Mitglied setzt einen schriftlichen Antrag voraus.

Der Eintritt in den Verein Abteilung Kickboxen kann jederzeit stattfinden.

3.
Kinder bzw. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres können mit schriftlicher Zustimmung ihrer Eltern oder ihrer gesetzlichen Vertreter Mitglied des Vereins werden.

4.
Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages von 60 € im Jahr verpflichtet.

Bei Eintritt nach dem 01.06. sind nur die Umlagen in Höhe von 36 € zu zahlen.

5.
Die Beiträge stehen den Abteilungen abzüglich der Umlagen in voller Höhe zur Verfügung.

6.
Anweisungsberechtigt sind die Abteilungsleiter oder deren hierfür autorisierte Vertreter (Finanzverantwortlicher, Kassenwart).

7.
Mitgliedsbeiträge werden einmal jährlich erhoben und werden zum 31.03.

des laufenden Jahres per Lastschriftverfahren auf das Vereinskonto eingezogen. Abweichende Zahlungsmodalitäten müssen mit dem Geschäftsführer abgestimmt werden. Vom Lastschriftverfahren abweichende Zahlungsmodalitäten haben eine Beitragserhöhung um 5, - ¼ zur Folge. Abteilungen können beschließen, die Beitragszahlungen in zwei Raten abbuchen zu lassen wenn der Beitrag 60 € überschreitet. Letzter Termin für die zweite Abbuchungsrate ist der 30.9. des laufenden Jahres.

8.
Die Aufnahmegebühr beträgt mindestens:

Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro

   
Jugendliche (15-18 Jahre) 5,00 Euro

    
Erwachsene 10,00 Euro

9.
Ehrenmitglieder können Personen werden, die sich um den USV Jena bzw. um die HSG Universität Jena verdient gemacht haben.

§ 4

Beendigung der Mitgliedschaft

1.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Ein Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Kalenderjahresende zu erklären. Die Mitgliedschaft einer juristischen Person endet, außerdem mit Ablauf des Jahres in dem der Beschluss über ihre Liquidation oder über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder die Ablehnung eines solchen mangels vorhandener Masse dem Vereinsvorstand schriftlich vom zuständigen Vertretungsorgan mitgeteilt wird, spätestens jedoch mit Löschung in dem Register, in welchem die juristische Person geführt wird.

2.
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft gegen die Satzung oder gegen die Vereinszwecke verstößt oder seiner Beitragspflicht während eines Jahres nicht nachkommt. Über den Ausschluss wegen Verletzung der Beitragspflicht entscheidet die Abteilungsleitung. In allen übrigen Fällen entscheidet der Vorstand. Ein Mitglied, das aus dem USV Jena e.V. ausgeschlossen wurde, kann nach 12 Monaten einen Antrag auf Erneuerung einer Mitgliedschaft stellen.

3.
Ausscheidende Mitglieder haben keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen oder

Rückzahlung gezahlter Mitgliedsbeiträge.

§ 5

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.
Für alle Mitglieder des USV Jena e.V. gelten die Satzung, die erlassenen Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vollversammlung und des Vereinsvorstandes.

2.
Für alle Mitglieder der Abteilung gelten die Satzung, die erlassenen Ordnungen

Abteilungsversammlung und des Vorstandes.

3.
Jedes Mitglied über 18 Jahre ist berechtigt, an der Willensbildung und Beschlussfassung im Verein aktiv mitzuwirken.

4.
Die Bereitschaft abteilungsinterne Aufgaben zu übernehmen muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. Die Entscheidung liegt beim Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter.

5.
Der USV sorgt für einen angemessenen Versicherungsschutz seiner Mitglieder.

6.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Vereins

und seinen Zielen entgegen steht.

7.
Jedes Mitglied trägt sich in einer Abteilung des Vereins ein. 

Die Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen ist zulässig.

§ 6

Organe der Abteilung

1.
Organe der Abteilung sind der  Vorstand und die Abteilungsversammlung.

2.
Die Abteilungsversammlung setzt sich aus dem Vorstand und den Mitgliedern zusammen. Sie soll sine ständige Verbindung zwischen Abteilungsvorstand und den Mitgliedern sichern und tritt jeden ersten Mittwoch im Quartal zusammen. 

3.
Jede Versammlung wird vom Vorsitzenden oder einem von ihm beauftragten

Vorstandmitglied unter Einhaltung der Einladungsfrist von 8 Tagen schriftlich einberufen. Dabei ist die Tagesordnung mitzuteilen.

4.
Die Abteilungsversammlung beschließt über:


- Bericht des Vorstandes


- Bericht des Kassenwartes


- Entlastung des Vorstandes


- Genehmigung des Haushaltes


- Wahl der Vorstandmitglieder und des Kassenwartes


- Beitragsordnung


- Angelegenheiten der Abteilung

5.
Anträge zur Beschlussfassung der Abteilungsversammlung müssen mindestens 

2 Tage vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Später eingehende

       
Anträge werden nur beraten und beschlossen, wenn die Mehrheit der anwesenden

       
Mitglieder die Notwendigkeit anerkennt.

6.
Die Abteilungsversammlung wird vom Vorsitzenden oder vom Stellvertreter

geleitet. Sind beide verhindert, wählt die Versammlung den Versammlungsleiter aus 

den Reihen des Vorstandes.

7.
Die Abteilungsversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen

wurde. Der Vorstand ist der Abteilungsversammlung rechenschaftspflichtig.

8.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen

Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmenenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme.

      
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende bzw. sein Vertreter.

      
Zur Änderung der Satzung ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

9.
Die Beschlüsse der Versammlung sind in einem Protokoll festzuhalten und

vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben.

10.
Über die Beschlüsse wird in der Regel offen abgestimmt. Die Abstimmung muss

jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Drittel der Delegierten dies beantragt.

11.
Vorstandsmitglieder sind: Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und  

Kassenwart.

12.
Die laufenden Geschäfte werden von einem geschäftsführenden Vorstand koordiniert.

        
Er besteht aus Vorsitzendem, Stellvertretendem Vorsitzenden und Kassenwart.

13.
Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne § 26 BGB Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind einzeln vertretungsberechtigt.

14.
Vorstand und Kassenwart werden von der Abteilungsversammlung für eine Amtszeit

von zwei Jahren gewählt. Nur Vereinsmitglieder können Vorstandsmitglieder werden. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

§ 7

Finanzen, Vermögen

     1.
 Der Verein finanziert sich aus:

     
- Aufnahmegebühren

    
- Beiträgen

     
- Spenden

2.
Alle Finanzvorgänge sind über die vom Verein eingerichteten Konten zu regeln. 

Im Ausnahmefall bedarf es gesonderter Regelungen.

Die Abteilung setzt alle Finanzmittel ausschließlich für seine Satzungsziele ein.

Die Abteilungen entscheiden eigenverantwortlich über die satzungsgemäße Verwendung ihrer Finanzmittel.

3.
Verantwortlich für die Finanzen der Abteilung sind der Vorsitzender und der 

Stellvertreter bzw. in deren Vertretung der Kassenwart. 

Verträge, Anträge, Aufträge mit finanzieller Auswirkung, die über den aktuellen Finanz- Ist- Bestand einer Abteilung hinausgehen, müssen vom Vorstand bestätigt und vom Präsidenten oder dem Geschäftsführer unterschrieben werden.

Der Vereinsvorstand kann Abteilungen mit der Vorbereitung und Abwicklung von Finanzvorgängen beauftragen. Aufträge, Verträge, Vereinbarungen usw. sind als Kopie den Finanzunterlagen beizufügen und zu archivieren.

4.
Zuschüsse, Spenden und Fördermittel werden von den Abteilungen über den Verein

 
beantragt bzw. gewonnen und sachbezogen den Abteilungen direkt gutgeschrieben.

Mittel, die für mehrere Abteilungen oder allgemeine Aufgaben des Vereins bereitgestellt werden, unterstehen dem Vereinsvorstand.

Alle Sponsorverträge oder Aktivitäten, die nach Steuerrecht als Geschäftstätigkeit anzusehen sind, werden vom Präsidenten oder dem Geschäftsführer bestätigt und über das Vereinskonto abgerechnet.

Der Geschäftsführer kann Abteilungsleiter mit der Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in diesem Zusammenhang beauftragen.

5.
In allen Verträgen und Vereinbarungen muss die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden, 

da der Verein die Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen muss. Aus steuerrechtlichen Gründen kann der Vereinsvorstand die Geschäftstätigkeit der Abteilungen limitieren.

6.
Der Haushaltsplan der Abteilung darf die Verfügungssumme nicht überschritten.

Die Abteilung bildet kein eigenes Vermögen.

7.
Alle Mittel der Abteilung, z.B. Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse und Gewinne aller Art, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

8.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

der Organe des Vereins auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Auslagen für Wettkampfpässe, Sichtmarken, Meldegebühren und Fahrtkosten werden erstattet. Die Anmeldung für Wettkämpfe erfolgt schriftlich über das entsprechende Formular beim Vorstand.

Die Abteilung entschädigt Vorstandsmitglieder, Homepagebeauftragten und Trainer durch die Rückzahlung des Vereinsbeitrages am jeweiligen Jahresende bis zum 31.12.

9.
Alle Belege sind vom Abteilungsleiter oder einem Bevollmächtigten abzuzeichnen. 

Es ist auf detaillierte und genaue Bezeichnung der in Anspruch genommenen Leistung zu achten. Der Mehrwertsteuervermerk muss ausgewiesen werden.

Belege mit Beträgen über 250,00 Euro müssen zwei Unterschriften aufweisen.

10.
Alle Ein- und Auszahlungen laufen über die Geschäftsstelle. 

Ein Vermerk über die Abteilungszuordnung ist immer vorzunehmen.

Beträge über 500,00 Euro sind bargeldlos abzuwickeln.

Der Kassenbestand (Handkasse) darf 1.000,00 Euro nicht übersteigen

Größere Vorschüsse müssen eine Woche vorher angemeldet werden. Sie werden nach Anmeldung und unter Benennung des Verwendungszwecks überwiesen.

11.
Die Kontrolle des Kassenstandes ist in regelmäßigen Abständen von den Abteilungsleitern oder deren autorisierten Vertretern vorzunehmen. Zahlungen dürfen nur auf der Grundlage der, der Abteilung verfügbaren Finanzmittel erfolgen.

§ 8

Training

1.
Das Training wird von Übungsleitern geleitet. Diese werden auf einer 

Abteilungsversammlung gewählt. Die Kosten für die nötige Qualifikation werden von der Abteilung Kickboxen getragen. 

2.
Aufbau, Organisation des Trainings, sowie Vergütungen sind vertraglich zu regeln..

3.
Am jeweiligen Jahresende werden Vorschläge für Trainerscheine vorgelegt und 

maximal drei durch eine Versammlung bewilligt. Die Hälfte der Kosten wird nach

Beendigung des Lehrganges durch die Abteilung Kickboxen über vier Semester 

rückerstattet wenn die betreffende Person eine Mitgliedschaft im Verein besitzt.

4.
Die Trainer achten auf das Tragen von Schutzausrüstungen, sowie das Ablegen von Schmuck aller Trainingsteilnehmer. Diesen Anweisungen zuwiderhandelnde Personen sind im Schadensfall nicht durch den USV Jena e.V. versichert.

§ 9

Auflösung der Abteilung

   1.
Die Auflösung der Abteilung kann nur durch eine Auflösung des USV Jena e.V.

    
stattfinden.

  2.  
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit vierwöchiger Frist einberufenen
Delegiertenversammlung beschlossen werden. Die Abstimmung erfolgt mit Dreiviertelmehrheit.

  3. 
Den Antrag auf Auflösung kann der Vereinsvorstand in schriftlich begründeter Form stellen. Er muss diesen Antrag mit Dreiviertelmehrheit beschlossen haben.

4.
Sofern die Delegiertenversammlung nichts anderes beschließt, ist der 

Vertretungsberechtigte Vorstand Liquidator und hat die Geschäfte des Vereins abzuwickeln. Amtsgericht, Finanzamt, die zuständige Abteilung der Stadt Jena und der LSB Thüringen sind davon in Kenntnis zu setzen.

5.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke ist das

Vermögen des Vereins zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden oder an eine juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts zu übertragen, die ebenfalls steuerbegünstigten Zwecken dient und es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Der Beschluss über die Verwendung des Vermögens bei Auflösung bedarf der. Mehrheit der Delegiertenversammlung. Der Beschluss darf vom Vorstand/Liquidator erst vollzogen werden, nachdem das Finanzamt schriftlich seine Einwilligung erklärt hat.

